


Beurteilung von Ziehen und Schieben anhand von Leitmerkmalen         Version Sept 2002

1. Schritt: Bestimmung der Zeitwichtung  (Nur eine zutreffende Spalte ist auswählen!)
Ziehen und Schieben über kurze Distanzen
oder häufiges Anhalten (Einzelweg bis 5 m)

Ziehen und Schieben über längere Distanzen
(Einzelweg über 5 m)

Anzahl am Arbeitstag Zeitwichtung Gesamtweg am Arbeitstag Zeitwichtung

Beispiele: Bedienen von Manipulatoren, Bestücken von Maschi-
nen, Essenverteilung im Krankenhaus,

Beispiele: Müllabfuhr, Möbeltransport in Gebäuden auf Rollern,
Aus- und Umladen von Containern,

2. Schritt:     Bestimmung der Wichtungen von Masse, Positioniergenauigkeit,
Geschwindigkeit, Körperhaltung und Ausführungsbedingungen

Flurförderzeug, Hilfsmittel
Zu bewegende

Masse

(Lastgewicht)

Rollend

ohne

mit

Gleitend Graue Bereiche:

Schraffierte Bereiche:

Bewegungsgeschwindigkeit
Positioniergenauigkeit



Körperhaltung 1)

Ausführungsbedingungen
Gut:

Eingeschränkt:

Schwierig:

Kompliziert:

3. Schritt: Bewertung

+

+

+

= x x 1,3 =

Orientierungshilfe
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Handlungsanleitung für die Beurteilung der Arbeitsbedingungen
gemäß ArbSchG und LasthandhabV mit der Leitmerkmalmethode

- Teil Ziehen und Schieben -

Achtung!

Dieses Verfahren dient der orientierenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen beim
Ziehen und Schieben von Lasten. Trotzdem ist bei der Bestimmung der Zeit-
wichtung, der Wichtungen für Masse, Positioniergenauigkeit, Geschwindigkeit, Kör-
perhaltung und Ausführungsbedingungen eine gute Kenntnis der zu beurteilenden
Teiltätigkeit unbedingte Voraussetzung. Ist diese nicht vorhanden, darf keine Beur-
teilung vorgenommen werden. Grobe Schätzungen oder Vermutungen führen zu fal-
schen Ergebnissen.

Die Beurteilung erfolgt grundsätzlich für Teiltätigkeiten und ist auf einen Arbeitstag zu be-
ziehen. Wechseln innerhalb einer Teiltätigkeit Lastgewichte und/oder Körperhaltungen, so sind
Mittelwerte zu bilden. Treten innerhalb einer Gesamttätigkeit mehrere Teiltätigkeiten mit deutlich
unterschiedlichen Lastenhandhabungen auf, sind diese getrennt einzuschätzen und zu doku-
mentieren.

Zur Beurteilung sind 3 Schritte erforderlich: 1. Bestimmung  der Zeitwichtung, 2. Bestimmung der
Wichtung der Leitmerkmale und 3. Bewertung.
Bei der Bestimmung der Wichtungen ist grundsätzlich die Bildung von Zwischenstufen (Inter-
polation) erlaubt. Eine Häufigkeit von 40 ergibt z.B. die Zeitwichtung 3.

1. Schritt: Bestimmung der Zeitwichtung

Die Bestimmung der Zeitwichtung erfolgt anhand der Tabelle getrennt für Ziehen und Schieben
über kurze Distanzen mit häufigem Anhalten und Ziehen und Schieben über längere Distanzen.

 Beim Ziehen und Schieben über kurze Distanzen mit häufigem Anhalten wird die Häufigkeit
zugrunde gelegt.

 Beim Ziehen und Schieben über längere Distanzen wird der Gesamtweg zugrunde gelegt.

Der Grenzwert des Einzelweges von 5 m ist hierbei als grobe Hilfestellung anzusehen. Im Zwei-
felsfall sollte danach entschieden werden, welches Kriterium häufiger vorkommt: Anfahren und
Abbremsen oder längeranhaltendes Ziehen.

2. Schritt:   Bestimmung der Wichtung von Masse, Positioniergenauigkeit,
Geschwindigkeit, Körperhaltung und Ausführungsbedingungen

2.1 Zu bewegende Masse
Die Bestimmung erfolgt anhand  der Tabelle unter Berücksichtigung der zu bewegenden Masse
(Gewicht von Fördermittel plus Ladung) und der Art des Transportes (Flurförderzeug, Hilfsmit-
tel). Sehr häufig werden deichsellose Wagen mit Rollen verwendet. Hierbei ist zwischen (lenk-
baren) Lenkrollen und (nicht lenkbaren) Bockrollen unterschieden.
Werden im Verlauf der zu beurteilenden Teiltätigkeit unterschiedliche Lasten gehandhabt, so kann
ein Mittelwert gebildet werden. Zum Vergleich können auch Spitzenlastwerte verwendet werden.
Dann muss jedoch die geringere Häufigkeit dieser Spitzen zugrunde gelegt werden, auf keinen Fall
die Gesamthäufigkeit.



2.2 Positioniergenauigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit
Die Bestimmung erfolgt anhand der Tabelle. Die Bewegungsgeschwindigkeit „schnell“ ent-
spricht dem normalen Gehen. Sollten in Sonderfällen deutlich schnellere Bewegungen vorlie-
gen, kann die Tabelle sinngemäß erweitert und eine 4 bzw. 8 vergeben werden. Interpolationen
sind zulässig.

2.3 Körperhaltung
Die Bestimmung der Körperhaltungswichtung erfolgt anhand der Piktogramme in der Tabelle.  Es
sind die für die Teiltätigkeit charakteristischen Körperhaltungen beim Handhaben der Lasten
zu verwenden. Werden unterschiedliche Körperhaltungen eingenommen, so kann ein Mittelwert
aus den Haltungswichtungen für die zu beurteilende Teiltätigkeit gebildet werden.

2.4 Ausführungsbedingungen
Zur Bestimmung der Ausführungsbedingungswichtung sind die zeitlich überwiegenden Ausfüh-
rungsbedingungen zu verwenden. Gelegentlicher Diskomfort ohne sicherheitstechnische Bedeu-
tung ist nicht zu berücksichtigen.

3. Schritt: Die Bewertung

Die Bewertung jeder Teiltätigkeit erfolgt anhand eines teiltätigkeitsbezogenen Punktwertes (Be-
rechnung durch Addition der Wichtungen der Leitmerkmale und Multiplikation mit der Zeitwich-
tung). Wenn Frauen diese Tätigkeit ausführen, wird der Punktwert mit dem Faktor 1,3 multipliziert.
Hierbei ist berücksichtigt, dass Frauen im Durchschnitt etwa 2/3 der physischen Leistungsfähigkeit
von Männern besitzen.

 Bewertungsgrundlage ist die Wahrscheinlichkeit einer gesundheitlichen Schädigung. Art und

Höhe des Schadens werden dabei nicht näher definiert. Berücksichtigt sind biomechanische
und physiologische Wirkungsmechanismen in Verbindung mit Dosismodellen. Es gilt, dass die
interne Belastung des Muskel-Skelett-Systems entscheidend von den aufzubringenden Kör-
perkräften abhängt. Diese Körperkräfte werden vom Gewicht des zu bewegenden Gegenstan-
des, den Beschleunigungswerten und den Fahrwiderständen  bestimmt. Ungünstige Körper-
haltungen und steigende Belastungsdauer und/oder -häufigkeit, erhöhen die interne Belastung.
Die Hinweise im grauen Feld auf Seite 2 des Formblattes sind zu beachten.

 Zusammenfassende Bewertungen bei mehreren Teiltätigkeiten sind problematisch, da sie

über die Aussagefähigkeit dieser orientierenden Analyse hinausgehen. Sie erfordern in der
Regel weitergehende arbeitsanalytische Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung.

 Ableitbare Gestaltungsnotwendigkeiten
Aus dieser Gefährdungsabschätzung sind sofort Gestaltungsnotwendigkeiten und -ansätze er-
kennbar. Grundsätzlich sind die Ursachen hoher Wichtungen zu beseitigen. Im einzelnen sind
das:

- bei hoher Zeitwichtung organisatorische Regelungen,
- bei hoher Massewichtung die Reduzierung des Lastgewichtes oder der Einsatz geeig-
neterer Flurförderzeuge,

- bei hohen Wichtungen der Bewegungsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit die
Verwendung von Radführungen und Anschlagpuffern bzw. Verringerung des Arbeitspen-
sums und

- bei hoher Haltungswichtungen die Verbesserung der Arbeitsplatzgestaltung /9/.

Die Ausführungsbedingungen sollten immer „gut“ sein.


